
Bericht
Präsenzveranstaltungen: Unverzichtbarer
Kernbestandteil einer qualitativ hochwertigen
universitären Psychologieausbildung

Kommission Studium und Lehre der DGPs

Edgar Erdfelder1, Conny H. Antoni2, Christina Bermeitinger3, Markus Bühner4, Birgit Elsner5,
Thomas Fydrich6, Anne Gärtner7, Mario Gollwitzer4, Cornelius König8, Birgit Spinath9,
Brunna Tuschen-Caffier10 und Bianca Vaterrodt11

1Universität Mannheim
2Universität Trier
3Universität Hildesheim
4Ludwig-Maximilians-Universität München
5Campus Golm, Potsdam
6Humboldt-Universität zu Berlin
7Technische Universität Dresden
8Universität des Saarlandes, Saarbrücken
9Universität Heidelberg
10Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
11Humboldt-Universität zu Berlin

Vorbemerkungen

Das nachfolgende Positionspapier wurde von der Kom-
mission Studium und Lehre der DGPs 2019 ausgiebig
diskutiert und im Februar 2020 fertiggestellt. Wie es
die Ironie des Schicksals wollte, überschnitt sich dessen
geplante Publikation mit der ersten Welle der Covid-19-
Pandemie, einer Phase, in der verantwortungsbewusstes
Handeln an Hochschulen Präsenzlehre schlichtweg un-
möglich machte. Um zu verhindern, dass unser nach-
drückliches Plädoyer für die Präsenzlehre aufgrund der
widrigen Umstände ins Leere läuft, entschlossen wir uns,
die Publikation vorerst zurückzustellen.

Nun sind einige Monate vergangen, in denen alle Hoch-
schulen gezwungenermaßen intensive Erfahrungen mit
digitaler Lehre machen mussten. Viele Kolleginnen und
Kollegen haben mehr oder minder erstaunt festgestellt,
dass Online-Lehre und Kommunikation technisch inzwi-
schen weitgehend reibungslos funktioniert. Einige von uns

haben neue digitale Veranstaltungsformate exploriert, die
u.a. dadurch möglich werden, dass digitale Kommunika-
tion und Diskussion nicht mehr zwingend die Anwesen-
heit der involvierten Personen an einem Ort und zu einer
Zeit erfordert. So werden etwa Online-Forschungskollo-
quien mit Vortragenden und Teilnehmenden aus aller Welt
möglich, ohne dass auch nur eine der beteiligten Perso-
nen den eigenen Schreibtisch verlassen muss. Viele haben
sich ‒ unter Umständen zum ersten Mal in ihrer Laufbahn
als Hochschullehrende ‒ mit Möglichkeiten der „asyn-
chronen“ Bereitstellung von Lehrmaterialien (wie Lehr-Vi-
deos und interaktiven Tools) befasst und spielen vielleicht
mit dem Gedanken, diese Möglichkeiten auch in Zukunft
zu nutzen. Und viele haben sich in den vergangenen Mo-
naten intensiver als sonst mit ihren Kolleginnen und Kol-
legen ausgetauscht, um „best practices“ und „worst case“-
Erfahrungen auszutauschen, voneinander zu lernen und
ihre didaktischen Methoden zu optimieren1 ‒ Entwicklun-
gen, die wir begrüßen und fördern möchten.

1 wie etwa die von den Jungmitglieder-Vertreterinnen und -Vertretern in der DGPs eingerichtete Slack-Plattform zum Thema „Digitale Lehre in
der Psychologie“ mit speziellen Channels zu den Themen Seminare, Vorlesungen, Abschlussarbeiten und Prüfungen
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Aber was bedeuten diese Erfahrungen für die Präsenz-
lehre? Ist Präsenzlehre möglicherweise doch überflüssig?
Wurde sie durch die technischen Möglichkeiten moder-
ner digitaler Kommunikation und Interaktion nicht längst
überholt? Auch nach den Erfahrungen der letzten Monate
möchten wir dem entschieden widersprechen und das
nachfolgende Positionspapier in allen Teilen erneut be-
kräftigen. Wir haben in den letzten Monaten nicht nur
erlebt, dass Online-Lehre technisch funktioniert, wir ha-
ben auch erlebt, dass Seminarbeteiligung und -interaktion
in Online-Seminaren eingebrochen sind. Interesse oder
Desinteresse der Studierenden sind in Online-Lehrveran-
staltungen kaum zu diagnostizieren und interaktive Grup-
penarbeiten in Seminaren oder Tutorien schwieriger zu
realisieren, ganz zu schweigen von dem Problem, prakti-
sche Fertigkeiten mit Aussicht auf Erfolg einzuüben. Viele
Kommunikationskanäle sind in der Online-Lehre schlicht
abgeschnitten. Manche haben es als quälend und de-
motivierend erlebt, auf einen Bildschirm zu blicken, der
Studierende auf schwarze Kacheln mit Namen, Initialen
oder Pseudonamen reduziert, so dass oft jegliches Feed-
back ausbleibt. Wer von uns hat nicht zumindest einmal
die Studierenden gebeten, die Videoverbindung einzu-
schalten, um ein Minimum an Feedback zu erhalten? Gu-
te, engagierte Lehre und effizientes Lernen lebt entschei-
dend von der direkten Interaktion zwischen Lehrenden
und Lernenden unter Nutzung aller kommunikativer Ka-
näle, was allein in der Präsenzlehre optimal realisierbar
ist. Online-Lehre kann ein sinnvolles Ergänzungsmittel
sein, ist aber nicht mehr als eine Notlösung, wenn sie
nicht in ein umfangreiches Präsenzlehrkonzept eingebet-
tet wird.

Präsenzlehre in der
Psychologieausbildung

Es mag überflüssig erscheinen darauf hinzuweisen, dass
Präsenzveranstaltungen in der universitären Ausbildung
unverzichtbar sind. Auch die Autorinnen und Autoren die-
ses Beitrags hätten es noch vor wenigen Jahren für müßig
befunden, eine Selbstverständlichkeit wie diese als These
zu Papier zu bringen. Zwischenzeitlich hat sich die Sachla-
ge an den Universitäten jedoch verändert. Zwei Entwick-
lungslinien waren hierfür vor allem verantwortlich: (1) der
politische Druck zur pauschalen Abschaffung der Anwe-
senheitspflicht in universitären Lehrveranstaltungen sowie
(2) die zunehmende Verbreitung von E-Learning-Kon-
zepten an Hochschulen, von denen bisweilen angenom-
men wird, dass sie klassische Lehr-Lern-Formate ersetzen
können oder diesen gar überlegen sind. Greifbare Indizi-

en veränderter politischer und rechtlicher Rahmenbedin-
gungen sind erfolgreiche Klagen von Studierenden gegen
die Präsenzpflicht in Lehrveranstaltungen, so geschehen
beispielsweise an der Universität Mannheim („Richter
kippen Anwesenheitspflicht an Uni Mannheim“, 2017).
Die Verzichtbarkeit der Präsenzforderung wird oftmals
damit begründet, dass der Erwerb erforderlichen Wissens
und fachlicher Kompetenzen vor allem durch Nutzung
moderner digitaler Kommunikationskanäle und Medien in
Verbindung mit innovativen E-Learning-Formaten auch
ohne regelmäßige Mitarbeit von Studierenden in Lehrver-
anstaltungen möglich sei.

Wir argumentieren, dass es − ungeachtet der unbe-
streitbaren Vorteile und Chancen moderner E-Learning-
Konzepte in der universitären Lehre − besonders in einem
Studienfach wie der Psychologie fundamentale zu ver-
mittelnde Inhalte und Fertigkeiten gibt, die sich nicht an-
ders als im Rahmen von betreuungsintensiven Veranstal-
tungen mit Präsenz- und Mitarbeitspflicht auf der Seite
der Studierenden vermitteln lassen. Das vorliegende Pa-
pier soll Argumentationshilfen anbieten für all jene Leh-
renden, die versuchen, solche Präsenz- und Mitwirkungs-
pflichten in Prüfungs- und Studienordnungen festschrei-
ben zu lassen, und dabei bei ihren Studierenden, ihren
Hochschulverwaltungen oder ihren Landesregierungen
auf Widerstand stoßen.

Mit der Fokussierung auf die Psychologie soll nicht zum
Ausdruck gebracht werden, dass die Argumente nur für
das Fach Psychologie gelten. Ganz im Gegenteil: Viele
unserer Argumente lassen sich strukturgleich auf andere
akademische Fächer übertragen. Unsere Intention ist es
jedoch, auf einige Entwicklungen speziell im Fach Psy-
chologie einzugehen, mit der expliziten Zielsetzung, eine
vielfältige und qualitativ hochwertige Psychologieausbil-
dung auch für die Zukunft zu sichern (Abele-Brehm et al.,
2014, 2015; Fiedler et al., 2016; Spinath et al., 2018; Wis-
senschaftsrat, 2018).

Das Ergebnis unserer Analyse besteht – das sei an die-
ser Stelle vorweggenommen – darin, dass Präsenzveran-
staltungen in der universitären Psychologieausbildung im-
mer dann eine wichtige Rolle spielen, wenn es um mehr
als den Erwerb von bloßem Faktenwissen geht. Es spricht
nichts dagegen, Präsenzangebote mit passenden E-Lear-
ning-Angeboten zu ergänzen, aber die angestrebte Wis-
sens- und Kompetenzvermittlung lässt sich unserer Mei-
nung nach durch E-Learning allein nicht oder nicht in
derselben Qualität erreichen.
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Die Bedeutung von Präsenzlehre für
Lernerfolg und Kompetenzerwerb

Die Psychologie ist keine Wissenschaft, welche man sich
ausschließlich durch die Lektüre von Texten aneignen
kann. Zentral ist in der Psychologie − neben der Vermitt-
lung relevanter theoretischer Konzepte, Menschenbilder
und Denkschulen − ein vertieftes Verständnis für und der
kompetente Umgang mit natur- und sozialwissenschaftli-
chen Untersuchungstechniken, mathematischen und sta-
tistischen Analysemethoden sowie die Fähigkeit zur Ent-
wicklung, Anwendung und Evaluation diagnostischer Ver-
fahren und psychologischer Interventionstechniken. Eben-
falls wichtig ist die Fähigkeit, erlerntes Theorie- oder Me-
thodenwissen auf neue Fragestellungen korrekt zu über-
tragen, dieses Wissen angemessen umzusetzen und so die
Kompetenz zu eigenständiger wissenschaftlicher Arbeit
zu erwerben (Spinath et al., 2018). Der Erwerb von For-
schungskompetenz ist ein unverzichtbares Ziel universi-
tärer Psychologieausbildung, ganz unabhängig davon, ob
man später einmal in der Wissenschaft oder in einem
der vielen „praktischen“ Berufsfelder, in denen Psycholo-
ginnen und Psychologen dringend benötigt werden, tätig
ist.

In Präsenzveranstaltungen können aktuelle Fortschrit-
te und Probleme reflektiert und gemeinsam mit den Do-
zierenden und anderen Studierenden lösungsorientiert
bearbeitet werden. Dieser Austausch fördert auch die
Selbstreflexion des eigenen Wissenserwerbs und Lern-
fortschritts. Präsenzveranstaltungen tragen zudem dazu
bei, dass Lehrende zu Vorbildern werden in ihrer spezifi-
schen Art, an Probleme heranzugehen (z.B. bei der Ver-
suchsplanung), Inhalte zu reflektieren (z.B. bei der me-
thodenkritischen Rezeption einer wissenschaftlichen Ar-
beit) oder eine bestimmte Technik (z.B. Gesprächsfüh-
rung) anzuwenden. Studierende lernen in der konkre-
ten Anschauung und interaktiven Auseinandersetzung
mit Lehrenden und anderen Studierenden somit mehr,
als sich in einem Lehrbuch darstellen oder in einem in-
ternetbasierten Quiz abprüfen ließe. Schließlich kann
auch die Befähigung zu wissenschaftlichem Diskurs –

einschließlich der Kompetenz, Inhalte zu präsentieren, zu
reflektieren, zu kritisieren und zu verteidigen – in erster
Linie nur durch direkte Interaktion mit anderen Studie-
renden und den Lehrenden erworben werden. Dies gilt
prinzipiell für alle Unterrichtsformen, die in der univer-
sitären Psychologieausbildung vorkommen. Wir werden
deshalb die verschiedenen Unterrichtsformen zunächst
der Reihe nach im Hinblick auf die Bedeutung der stu-
dentischen Mitarbeit in Lehrveranstaltungen diskutie-
ren.

Praktika, Projektseminare
und Fallseminare

Ein Beispiel aus dem Bachelorstudium ist das experi-
mentalpsychologische Praktikum (manchmal auch als
„empirisches Praktikum“ bezeichnet), das Studierenden
erstmals die Realisierung einer Forschungsidee mit dar-
auf abgestimmtem Versuchsplan und zugehörigen statis-
tischen Auswertungsmethoden abverlangt. Darüber hin-
aus sind die Ergebnisse in Bezug auf die Forschungsfrage
zu interpretieren, in einem Forschungsbericht lege artis
schriftlich darzulegen und/oder in Form eines wissen-
schaftlichen Vortrags oder Posters anderen Studierenden
und Lehrenden vorzustellen. Auch wenn moderne Me-
dien (z.B. zur Präsentation der durchgeführten Studie)
und E-Learning-Elemente (z.B. Diskussionsforen zwecks
Austausch zwischen den Lehrveranstaltungen) didaktisch
sinnvolle Ergänzungen ermöglichen, können solche Kon-
zepte doch nicht das gemeinsame Diskutieren und Er-
arbeiten des bestmöglichen Designs, der bestmöglichen
Operationalisierung, der bestmöglichen Art der Datenaus-
wertung etc. ersetzen. Auch die Fertigkeit, das eigene Pro-
jekt vorzustellen und zu verteidigen, erfordert die Präsenz
aller Beteiligten in einem realen Raum anstatt in einer vir-
tuellen Umgebung.

Praktika zur Einübung von Gesprächsführungstechni-
ken, zur wissenschaftlichen Verhaltensbeobachtung und
zur Testkonstruktion sind weitere Beispiele dafür, dass
bestimmte Inhalte, Kenntnisse und Fertigkeiten nur sinn-
voll in Kleingruppen, mit Präsenzpflicht und unter eng-
maschiger Betreuung der Dozierenden vermittelt wer-
den können. Dabei geht es auch um die Vermittlung einer
Diskussionskultur, Argumentationskompetenz sowie um
das gemeinsame supervidierte Problemlösen. Hier wer-
den zudem neben fachspezifischen auch soziale Fertig-
keiten vermittelt und es wird Gelegenheit zum Modell-
lernen gegeben. Selbstverständlich können E-Learning-
Konzepte u.U. ergänzend eingesetzt werden, etwa um
eine Link- und Materialsammlung anzulegen, um Zwi-
schenevaluationen von Veranstaltungen durchzuführen
etc. Jedoch ist insbesondere für die Vermittlung von so-
zialen Kernkompetenzen (z.B. Gesprächsführungs-, Mo-
derations- oder Argumentationskompetenzen) die physi-
sche Präsenz aller Beteiligten essentiell.

Auch in der Masterausbildung spielen interaktive Klein-
gruppenveranstaltungen eine wichtige Rolle. Ein Beispiel
sind die Projektseminare für das Erlernen eigenständiger
wissenschaftlicher Arbeit, die auch in den Empfehlungen
der DGPs für das Masterstudium eine wichtige Rolle ein-
nehmen (Abele-Brehm et al., 2015). Projektseminare wid-
men sich der Entwicklung und konkreten Umsetzung ei-
ner neuen Forschungsidee, häufig angelehnt an die an
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der jeweiligen Universität vertretenen psychologischen
Forschungsschwerpunkte. Außerdem vermitteln sie die für
eine Masterarbeit in der Psychologie notwendigen Kennt-
nisse, Kompetenzen und Fertigkeiten. Dies kann – abhän-
gig vom Forschungsthema – beispielsweise bedeuten, dass
man sich in anspruchsvolle behaviorale oder biopsycholo-
gische Untersuchungstechniken einarbeitet oder den pro-
fessionellen Umgang mit Betriebsräten lernt. Im direkten
Kontakt und gegenseitigen Austausch zwischen Studieren-
den, verbunden mit der Betreuung durch Lehrende, las-
sen sich diese vielfältigen und teilweise komplexen Kom-
petenzen effektiver und mit einem tieferen Verständnis
erwerben, als dies durch ein textgestütztes Selbststudium
oder durch Interaktion in einem rein virtuellen Raum
möglich wäre.

Weitere Beispiele auf Masterebene sind Gutachtense-
minare oder Fallseminare in den Anwendungsfächern, bei
denen simulierte oder auch reale Fälle vorgestellt und dia-
gnostiziert sowie Interventionen auf individueller, Team-
oder Organisationsebene geplant und umgesetzt werden.
Aufgabenstellungen wie das Erlernen von Gesprächsfüh-
rungsstilen im Erstgespräch mit Kindern, Jugendlichen
und Erwachsenen, die Auftragsklärung oder Anamnese-
erhebung oder die Durchführung diagnostischer Inter-
views am konkreten Einzelfall müssen praktisch einge-
übt und selbstkritisch sowie unter Berücksichtigung von
Feedback der Dozierenden und Studierenden reflektiert
und exemplarisch unter Mitwirkung der Studierenden
durch Dozierende realisiert werden. Bei Fallbeispielen
von Menschen mit der Diagnose einer psychischen Stö-
rung muss außerdem ein konkreter individualisierter Be-
handlungsplan entworfen und unter Anleitung fachkun-
dig diskutiert und optimiert werden. Dies kann nur in
kleinen Arbeitsgruppen und unter Anleitung und Super-
vision von Dozierenden geschehen, die über einen ent-
sprechenden Fachkundenachweis verfügen. Bei Gutach-
tenseminaren, in denen Studierende üben, psychologi-
sche Gutachten zu erstellen, ist es essentiell, alternative
Lösungswege kennenzulernen, den eigenen Standpunkt
im Diskurs mit anderen kritisch zu durchleuchten und die
Gleichwertigkeit verschiedener Ergebnisse des Begutach-
tungsprozesses kennen und beurteilen zu lernen.

Seminare

Seminare als ein zentrales Element der universitären
Ausbildung sollten im Curriculum des Psychologiestu-
diums einen hohen Stellenwert haben und möglichst in
jedem Modul vertreten sein (Abele-Brehm et al., 2014,
2015). Seminare sind − im Vergleich zu Vorlesungen −

wesentlich besser geeignet, wissenschaftliche Inhalte zu

vertiefen. Ein gutes Seminar folgt einer klaren Struktur,
einem nachvollziehbaren Ablauf, einem sinnvollen di-
daktischen Konzept und regt explizit zu einer auf Dis-
kurs beruhenden interaktiven Auseinandersetzung mit
dem Lernstoff an. Das Niveau, auf dem der behandelte
Lehrstoff gemeinsam durchdrungen werden kann, ist im-
mer abhängig von den didaktischen Fähigkeiten der Leh-
renden, den Vorbedingungen auf Seiten der Studieren-
den sowie den Rahmenbedingungen ‒ aber die regelmä-
ßige Anwesenheit und aktive Mitarbeit aller Studierenden
ist auch hier eine notwendige Voraussetzung zur Errei-
chung der Lehrziele. Aus diesem Grund ist es klar abzu-
lehnen, wenn Vertiefungsseminare auf reine Referatese-
minare reduziert werden, die keinerlei Interaktivität be-
inhalten. Stattdessen sollten Seminare eine umfassende
Interaktion und den Diskurs zwischen Studierenden be-
inhalten und einem kohärenten Konzept folgen (in wel-
chem es durchaus auch von Lehrenden gut eingebundene
studentische Referate geben kann). Gute Seminare soll-
ten folglich als unverzichtbare Elemente eines psycholo-
gischen Curriculums auf Bachelor- und − noch wichtiger −
auf Masterebene gelten. Aus didaktischen Gründen er-
fordern gute, lernzielorientierte und interaktiv gestaltete
Seminare eine vertretbare Obergrenze an Studierenden
pro Kurs (max. 30 Studierende im Bachelor und max.
20 Studierende im Master). Der damit einhergehende
hohe Anteil seminaristischer Veranstaltungen an der ge-
samten akademischen Lehre ist ein wichtiger Grund da-
für, warum die curricularen Normwerte für qualitativ gut
ausgelegte universitäre Bachelor- wie auch Masterstudien-
gänge jeweils oberhalb eines Curricularwertes von CNW =
3 einzuordnen sind (Erdfelder & Geisberger, 2007).

Vorlesungen

Es erscheint manchen als Anachronismus, dass sich Stu-
dierende wöchentlich für 90 Minuten zu einer fixen Zeit
und an einem bestimmten Ort dem meist monologischen
Vortrag eines Dozierenden widmen müssen. Zeitgemä-
ßer sei es, Videos von Vorlesungen anzubieten (ggf. un-
terstützt durch Textmaterial), was den Studierenden die
Möglichkeit gäbe, den Zeitpunkt und den Ort des Ler-
nens ihren Bedürfnissen entsprechend frei zu wählen so-
wie Tempo und Wiederholungsrate des Videos so zu ka-
librieren, dass es ihren Vorkenntnissen, ihren Sprach-
kenntnissen oder ihren zeitlichen Möglichkeiten optimal
entspricht.

Es ist in forschungsmethodischer, praktischer und auch
ethischer Hinsicht schwierig, die Wirksamkeit von Lehr-
Lernformaten mit unterschiedlichen Anwesenheitsbedin-
gungen zu untersuchen. Die Ergebnisse aus korrelativen
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Studien sind konsistent und zeigen, dass die Lernergeb-
nisse von Studierenden, die häufiger in Lehrveranstal-
tungen anwesend waren, besser sind als von denjenigen,
die weniger anwesend waren (z.B. Metaanalysen von
Credé, Roch & Kieszczynka, 2010; Schulmeister, 2015). In
der Metaanalyse von Credé et al. (2010) erwies sich die
Anwesenheit in Lehrveranstaltungen als der stärkste Prä-
diktor der studentischen Leistungen. Experimentelle Be-
funde sind einerseits sehr viel seltener zu finden, beruhen
zum Teil auf nicht gut kontrollierten Designs und kom-
men zu inkonsistenten Befunden (z.B. Golding, 2011). Die
Metaanalyse von Credé et al. (2010) identifizierte drei
Studien, die die Lernleistung unter Anwesenheitspflicht
versus keine Anwesenheitspflicht verglichen und weist
ebenfalls positive Effekte der Anwesenheit auf die durch-
schnittliche Leistung aus.

Natürlich gibt es heute nicht mehr nur die Dichotomie
„Präsenzvorlesung“ versus „Videovorlesung“. E-Learning-
Formate wie die Inverted-Classroom-Methode sind ein
Beispiel für neuere Lehr-Lern-Formate. Dabei sehen sich
Studierende in der Regel einzelne Sitzungen der Vorle-
sung auf Video an und erarbeiten sich eigenständig die
Inhalte; im Plenum werden diese Inhalte anschließend
mit den Dozierenden interaktiv diskutiert und Verständ-
nisfragen geklärt (für einen Überblick siehe z.B. Chen,
Monrouxe, Lu, Jenq, Chang, Chang & Chai, 2018; DeLo-
zier & Rhodes, 2017). Auch wenn die Inverted-Classroom-
Methode in Bezug auf den Lerngewinn empirisch zu-
mindest nicht schlechter als die traditionelle Vorlesung
abschneidet (z.B. Chen et al., 2018; van Alten, Phielix,
Janssen & Kester, 2019), so setzt auch diese Methode
voraus, dass wesentliche Lernprozesse im Plenum, d.h.
unter der Bedingung physischer Präsenz, stattfinden. Hier
können Inhalte aktiv erarbeitet und vertieft werden so-
wie in direkter Interaktion unterschiedliche Interpretatio-
nen des Lernstoffs diskutiert und Verständnisfragen ge-
klärt werden. Entsprechend zeigt eine Metaanalyse, dass
die Lernergebnisse bei der Methode des Inverted Class-
room dann am besten waren, wenn die Face-to-Face Zeit
zwischen Studierenden und Lehrenden im Vergleich zu
traditionellen Vorlesungsformaten nicht reduziert wurde
(van Alten et al., 2019). In der Konsequenz bedeutet das,
dass sich der Gesamtzeitbedarf für Präsenzlehre bei Ver-
wendung anspruchsvoller Inverted-Classroom-Konzepte
gegenüber der traditionellen Vorlesung nicht reduziert.

Wer sich nur Videoaufzeichnungen von Vorlesungen
anschaut, wird vermutlich quantitativ weniger und quali-
tativ schlechter lernen. Informationen ausschließlich in
Form von Video- oder Audiomitschnitten zum Selbststu-
dium bereitzustellen, unterschätzt die didaktischen Mög-
lichkeiten der Präsenzlehre. So konnten schon Schober
und Clark (1989) am Beispiel des Lösens von Tangram-
Aufgaben experimentell zeigen, dass Probandinnen und

Probanden mehr Wissen aus einer verbal vermittelten
Lernepisode mitnahmen und später korrekt umsetzen
konnten, wenn sie bei der verbalen Schilderung und Erör-
terung der Lösungsmöglichkeiten anwesend waren („ad-
dressees“), als wenn sie in einer Kontrollbedingung ledig-
lich eine Aufnahme der Schilderung und Erörterung hör-
ten („overhearer“). Anders als „overhearer“ können „ad-
dressees“ direkt mit Lehrenden interagieren, d.h. vor-
handenes oder auch nicht vorhandenes Verständnis für
den Vortragsinhalt zum Ausdruck bringen und damit be-
einflussen, welchen weiteren Verlauf der Vortrag nimmt,
was ihrem Gesamtverständnis zugutekommt.

Rechtliche Aspekte von Präsenz-
und Mitarbeitspflicht

Die vorstehenden Abschnitte haben deutlich gemacht,
dass der Erwerb zentraler psychologischer Kompetenzen
die Mitarbeit der Studierenden in Lehrveranstaltungen
voraussetzt. Dennoch sehen eine Reihe von Bundeslän-
dern eine Anwesenheitspflicht in universitären Lehrver-
anstaltungen als obsolet an und haben dies in den lan-
desrechtlichen Rahmenbedingungen entsprechend ver-
ankert (s. die detaillierte Übersicht über landesspezifi-
sche Regelungen in Tabelle 1). Praktisch bedeutet das,
dass Anwesenheitspflicht-Regelungen in Prüfungs- und
Studienordnungen sehr engen landesrechtlichen Restrik-
tionen unterworfen werden, die einem Verbot für fast alle
Lehrveranstaltungstypen gleichkommen (derzeit in Bre-
men, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen).

Wir halten derartige landesrechtliche Zwangskorsette
nicht nur für hochschuldidaktisch schädlich und qualita-
tiv guter universitärer Ausbildung abträglich, sondern
auch für unvereinbar mit der grundgesetzlich verankerten
Freiheit von Forschung und Lehre. Hinzu kommt, dass
auch das jüngst verabschiedete Gesetz für Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten (2019) und die Appro-
bationsordnung (2020, PsychThApprO § 5(2)) Präsenz in
Lehrveranstaltungen, in denen praktische Kompetenzen
erworben werden, explizit vorsieht. Für zukünftige Psy-
chologiestudiengänge, die zur Approbation in Psychothe-
rapie führen, sind daher Präsenzforderungen in Prüfungs-
ordnungen auch in juristischer Hinsicht unverzichtbar.

Aus diesen Gründen begrüßen wir ausdrücklich die
sich in einigen Bundesländern abzeichnende Tendenz,
das Verbot, Mitarbeits- und Präsenzpflicht zu fordern,
wieder aufzuheben und den verantwortlichen Fakultäts-
gremien die Entscheidung zu überlassen, ob und in wel-
chem Umfang sie Präsenz- und Mitarbeitspflicht in uni-
versitären Lehrveranstaltungen unterschiedlichen Typs
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Tabelle 1. Landesspezifische Regelungen zur Anwesenheitspflicht in Lehrveranstaltungen (Stand November 2019)

Bundesland Gesetz und Wortlaut

Baden-Württemberg Gesetz über die Hochschulen in Baden-Württemberg (Landeshochschulgesetz – LHG)
keine Angaben

Anmerkung: LHG überlässt Regelung der Präsenzpflicht den Hochschulen
Urteil 2017 fordert eindeutige Formulierung in Prüfungsordnungen

Bayern Bayerisches Hochschulgesetz (BayHSchG), Art. 58 (1) 3
„Die Studienordnung kann die Voraussetzungen für die Teilnahme an einzelnen Unterrichtsveranstaltungen regeln, ins-
besondere die Teilnahme an einzelnen Lehrveranstaltungen vom Nachweis ausreichender Kenntnisse oder besonderer
Befähigung abhängig machen, und Regelungen über den Erwerb der Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung
und dessen Wiederholbarkeit treffen.“

Berlin Gesetz über die Hochschulen im Land Berlin (Berliner Hochschulgesetz – BerlHG), § 10 (6) Nr. 2
„Durch Satzung sind weiter zu regeln (…) 2. Teilnahme an den Lehrveranstaltungen“

Brandenburg Brandenburgisches Hochschulgesetz (BbgHG)
keine Angaben

Bremen Bremisches Hochschulgesetz (BremHG), § 49 (3)
„Eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden an Lehrveranstaltungen darf als Teilnahmevoraussetzung für Prü-
fungsleistungen nicht geregelt werden, es sei denn, bei der Lehrveranstaltung handelt es sich insbesondere um eine
Laborveranstaltung, eine Exkursion, einen Sprachkurs, ein Praktikum oder eine Sicherheitseinweisung.“

Hamburg Hamburgisches Hochschulgesetz (HmbHG)
keine Angaben

Hessen Hessisches Hochschulgesetz (HSchulG HE)
keine Angaben

Mecklenburg-
Vorpommern

Gesetz über die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeshochschulgesetz – LHG M-V)
keine Angaben

Niedersachsen Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG), § 7 (4) 1
„Studien- und Prüfungsordnungen dürfen eine Verpflichtung der Studierenden zur Anwesenheit in Lehrveranstaltungen
nur vorsehen, wenn diese erforderlich ist, um das Ziel einer Lehrveranstaltung zu erreichen.“

NRW Gesetz über die Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (Hochschulgesetz – HG), § 64 (1)
„Hochschulprüfungen werden auf Grund von Prüfungsordnungen abgelegt, die nach Überprüfung durch das Rektorat vom
Fachbereichsrat auf Vorschlag des Studienbeirats zu erlassen sind. Falls der Fachbereichsrat einem Vorschlag des Stu-
dienbeirats nicht folgen oder ohne einen Vorschlag entscheiden will, kann er, soweit die Entscheidung organisatorische
Regelungen der Prüfungsordnung betrifft, mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Stimmen den Vorschlag ersetzen
oder ohne einen Vorschlag entscheiden; betrifft der Entscheidungsgegenstand andere als organisatorische Regelungen,
reicht die Mehrheit seiner Stimmen. Organisatorische Regelungen im Sinne des Satzes 2 sind die Anzahl der Prüfungen
und der Module, das Prüfungsverfahren sowie die Anordnung einer verpflichtenden Teilnahme der Studierenden an
Lehrveranstaltungen als Teilnahmevoraussetzung im Sinne des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2.“

Rheinland-Pfalz Hochschulgesetz (HochSchG), § 20
„Für jeden Studiengang stellt die Hochschule einen Studienplan auf. Er unterrichtet über die Inhalte, gegebenenfalls ein-
schließlich einer in den Studiengang eingeordneten beruflichen Praxis, die Schwerpunkte und Anforderungen, insbeson-
dere die vorgesehenen Lehrveranstaltungen und in der Prüfungsordnung vorgeschriebenen Teilnahme- und Leistungs-
nachweise eines Studiums, dessen Aufbau und Umfang seinen Abschluss innerhalb der Regelstudienzeit ermöglichen
müssen.“

Saarland Saarländisches Hochschulgesetz (SHSG), keine Angaben

Sachsen Gesetz über die Freiheit der Hochschulen im Freistaat Sachsen (Sächsisches Hochschulfreiheitsgesetz – SächsHSFG),
keine Angaben

Sachsen-Anhalt Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (HSG LSA), keine Angaben

Schleswig-
Holstein

Gesetz über die Hochschulen und das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (Hochschulgesetz – HSG), § 52 (12)
„Eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden an Lehrveranstaltungen darf als Teilnahmevoraussetzung für Prü-
fungsleistungen nicht geregelt werden, es sei denn, bei der Lehrveranstaltung handelt es sich um eine Exkursion, einen
Sprachkurs, ein Praktikum, eine praktische Übung oder eine vergleichbare Lehrveranstaltung.“

Thüringen Thüringer Hochschulgesetz (ThüHG), § 55 (2) Nr. 17 und (3)
„(2) Die Prüfungsordnungen regeln das Prüfungsverfahren, die Prüfungsanforderungen sowie die Zuständigkeiten zur Ab-
nahme der Prüfungen nach Absatz 1 Satz 1. Sie müssen insbesondere festlegen, (…) 17. für welche Lehrveranstaltungen
die verpflichtende Teilnahme als Prüfungsvoraussetzung gilt.
(3) Eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden an Lehrveranstaltungen darf als Prüfungsvoraussetzung nach Ab-
satz 2 Nr. 17 nur geregelt werden, wenn das Lernziel der Lehrveranstaltung nur durch die Anwesenheit des Studierenden
erreicht werden kann; dies ist insbesondere bei einer Exkursion, einem Sprachkurs, einem Praktikum, einer praktischen
Übung oder einer vergleichbaren Lehrveranstaltung gegeben.“
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für notwendig halten. Nordrhein-Westfalen ist ein positi-
ves Beispiel in dieser Hinsicht, weil das Verbot von Prä-
senzpflicht dort inzwischen wieder abgeschafft wurde
(Hartung & Pausch, 2018). In anderen Ländern regt sich
Widerstand, der in dieselbe Richtung zielt. In Thüringen
etwa haben 32 Hochschullehrerinnen und Hochschul-
lehrer Verfassungsbeschwerde gegen das neue Thüringer
Hochschulgesetz beim Bundesverfassungsgericht einge-
legt, u.a. wegen der dort verankerten Regelung, dass
die Teilnahme von Studierenden an Lehrveranstaltungen
nicht verpflichtend ist („Thüringer Hochschulgesetz ver-
fassungswidrig?“, 2019). Wir unterstützen die Forderung,
Verbote von Präsenzpflicht in allen Bundesländern auf-
zuheben. Die Universitätsgremien allein können sinnvoll
darüber entscheiden, ob und in welchen Lehrveranstal-
tungen Mitarbeit und somit Präsenz von Studierenden in
Lehrveranstaltungen unverzichtbar ist. Universitäts- und
fachspezifische Prüfungs- und Studienordnungen sowie
Modulhandbücher sind folglich der richtige Ort für derar-
tige Regelungen, nicht Landeshochschulgesetze (vgl. Ep-
ping, 2012).

Fazit

Qualitativ hochwertige Psychologieausbildung zielt nicht
nur auf die Vermittlung eines breiten und hinsichtlich
seiner wissenschaftlichen Fundierung reflektierten Fak-
ten-, Theorie- und Methodenwissens ab, sondern auch auf
den Erwerb konkreter Fertigkeiten und Kompetenzen so-
wie fachlich elaborierter Techniken, die wissenschaftliche
Forschung erst möglich machen. Die Universitätsausbil-
dung muss außerdem die notwendigen Kompetenzen für
eine anspruchsvolle und eigenverantwortliche Berufstä-
tigkeit in den zentralen Anwendungsfeldern der Psycho-
logie vermitteln. Die hier aufgezeigten Argumente bele-
gen, dass dies häufig nur in Präsenzveranstaltungen – mit
aktiver Beteiligung und Interaktion zwischen Studieren-
den und Lehrenden – erreichbar ist. Prüfungs- und Studi-
enordnungen sollten dies klar zum Ausdruck bringen.
Dies wiederum setzt voraus, dass die Länder die Rah-
mengesetzgebungen so gestalten, dass eine Verankerung
der Mitarbeitspflicht in universitären Lehrveranstaltun-
gen der Psychologie ‒ wo immer dies aus didaktischen
Gründen geboten ist ‒ ohne rechtliche Hürden möglich
ist.
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